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Teilnahmebedingungen für Schulungen des  

GfG-Trainerkolleg 

Stand 31.03.2006  

 
1. 

 
Anmeldung 

 
1.1 

 
Anmeldungen zu unseren Schulungen bitten wir Sie bis spätestens 30 Tage vor Seminarbeginn 
unter Verwendung unseres Anmeldeformulars an uns zu senden.  

  
Anmeldungen innerhalb der letzten 30 Tage können nur berücksichtigt werden, wenn noch eine 
genügende Anzahl von Plätzen verfügbar ist. 

 
1.2 

 
Telefonische An- und Abmeldungen können wir nur berücksichtigen, wenn diese unverzüglich 
schriftlich (bzw. per Fax) bestätigt werden.  

 
1.3 

 
Mit der Anmeldung erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an. Sie erhalten von uns eine 
schriftliche Bestätigung Ihrer Anmeldung.  

 
1.4 

 
Wir behalten uns das Recht vor, Kurse bei zu geringer Nachfrage, Ausfall des Dozenten oder 
aus anderen, nicht von uns zu vertretenden Gründen auch nach erfolgter Teilnahmebestätigung, 
jedoch spätestens 30 Tage vor Kursbeginn zu verschieben oder abzusagen. Wir verpflichten 
uns, die betroffenen Kursteilnehmer umgehend zu informieren.  

 
1.5 

 
Wird die Schulung ersatzlos abgesagt, verpflichten wir uns, bereits geleistete Zahlungen 
umgehend zurückzuerstatten. Wird der Kursbeginn verschoben, so werden geleistete Zahlungen 
auf diesen Kurs angerechnet. Wird der Kurs auf einen Termin verschoben, an dem der 
Teilnehmer verhindert ist, verpflichten wir uns, geleistete Zahlungen umgehend 
zurückzuerstatten. Der Teilnehmer hat in diesem Fall seine Verhinderung schriftlich anzuzeigen.  

 

 
2. 

 
Zahlungsbedingungen 

 
2.1 

 
Alle Preise verstehen sich ohne gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

 
2.2 

 
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Anmeldung. Die in der Rechnung ausgewiesene 
Teilnehmergebühr ist sofort nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig. 

 
2.3 

 
Die Kursgebühren umfassen die Durchführung des Kurses und Kursunterlagen.  

 
2.4 

 
Besucht der Teilnehmer nicht den gesamten gebuchten Kurs, fällt gleichwohl die volle Höhe der 
Kursgebühr an.  
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3. 

 
Rücktritt und Umbuchung 

 
3.1 

 
Die Stornierung und/oder Umbuchung einer Kursanmeldung muss schriftlich (auch per Fax) 
erfolgen.  

 
3.2 

 
Bei Rücktritt oder Umbuchung innerhalb der letzten 4 Wochen vor Seminarbeginn wird der volle 
Seminarpreis fällig. Nach vollständiger Zahlung des Seminarpreises erhält der angemeldete 
Teilnehmer in diesem Fall einen Gutschein über 50 % des Seminarpreises mit einem Jahr 
Gültigkeit. Zur Einlösung ist dieser Gutschein gleichzeitig mit einer erneuten Anmeldung 
einzureichen.  

  
Nimmt der angemeldete Teilnehmer ohne Stornierung oder Umbuchung an dem Kurs nicht teil, so 
wird der ungekürzte Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig. In diesem Fall kann kein Gutschein 
ausgestellt werden. 

 
3.3 

 
Ist der Teilnehmer zu dem vereinbarten Kurstermin verhindert, so ist er berechtigt, jederzeit an 
seiner Statt einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Es fallen hierfür keine zusätzlichen Kosten an.  

 

 

 
4. 

 
Haftung 

 
4.1 

 
Das GfG-Trainerkolleg haftet im Rahmen dieses Vertrages unbeschränkt für vorsätzliche und grob 
fahrlässige Pflichtverletzungen ihrer gesetzlichen Vertreter und sonstigen Erfüllungsgehilfen nach 
den gesetzlichen Regelungen. 

 
4.2 

 
Für Schäden, die der Teilnehmer im Zusammenhang mit dem Kursbesuch verursacht, haftet er 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

 
5. 

 
Schlussbestimmungen 

 
5.1 

 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für 
eine Aufhebung oder Abänderung dieses Schriftformerfordernisses. Sofern Schriftform vereinbart 
ist, genügen elektronische oder Textform dieser nicht. 

 
5.2 

 
Mitarbeiter des GfG-Trainerkolleg sind zum Abschluss/Änderung oder Aufhebung vertraglicher 
Vereinbarungen nicht berechtigt. Eine von den im Auftragsformular und den vorliegenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarung kann daher nur gelten, wenn 
diese durch die gesetzlichen Vertreter de GfG-Trainerkolleg schriftlich bestätigt wurde. 

 
5.3 

 
Die Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
5.4 

 
Als Gerichtsstand für sämtliche aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung sich 
ergebenden Streitigkeiten wird der Sitz des GfG-Trainerkolleg vereinbart 

 


